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Die neue  
Betriebssicherheitsverordnung
Fachtagung

20. bis 21. Mai 2015, Dresden

Akademiehotel Dresden
reservierbar nur vom 20. bis 21. Mai 2015!  
Königsbrücker Landstraße 2 
01109 Dresden 
Tel.: 0351 457-2909 
E-Mail: petermann.djamila@bgetem.de  
EZ 93,– EUR

Ort:
DGUV Congress  
Tagungszentrum der Deutschen  
Gesetzlichen Unfall versicherung  
Königsbrücker Landstraße 2  
01109 Dresden

Termin: 
20. bis 21. Mai 2015  
Beginn:  20.05.2015, 09:30 Uhr  
Ende:  21.05.2015, 13:00 Uhr

Veranstalter:
Berufsgenossenschaft  
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse  
Gustav-Heinemann-Ufer 130  
50968 Köln

Organisation:
Dr. Reinhard Lux

Sekretariat:
Das Sekretariat steht Ihnen für alle Fragen  
in Zusammenhang mit der Fachtagung zur  
Verfügung. Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit

Andrea Oudri  
E-Mail: oudri.andrea@bgetem.de  
Tel.: +49 221 3778-6161  
Fax: +49 221 3778-6166
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.Ziel der Veranstaltung
12 Jahre nach Inkrafttreten der ersten Betriebssicherheits-
verordnung wird die novellierte Fassung der Verordnung 
zum 1. Juni 2015 in Kraft treten. Ein präzisierter Anwendungs-
bereich, weitgehend schutzzielorientierte Anforderungen 
an Arbeitsmittel und überwachungsbedürftige Anlagen 
sowie umfassende Regelungen für Prüfungen prägen die 
 künftige Verordnung. Zwangsläufig tragen der generalistische 
Regelungs charakter und die komplexe Verordnungsstruktur 
nicht zur leichten Lesbarkeit der Verordnung bei.

Was bringt die novellierte Verordnung wirklich Neues? Sind 
betriebliche organisatorische Maßnahmen für einen sicheren 
Einsatz und Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungs-
bedürftigen Anlagen neu auszurichten? Diese Themen fokus-
siert die Fachtagung durch praxisorientierte Beiträge erfahrener 
Referenten aus Wirtschaft und Verwaltung. 

Die Fachtagung versteht sich gleichzeitig als Forum für viel-
schichtige Diskussionen zwischen Referenten, Fachpublikum 
und Ausstellern und soll einen weiteren Beitrag für den sicheren 
Betrieb von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen 
 Anlagen in der betrieblichen Praxis leisten. 

Programmfelder
•  Die neue Betriebssicherheitsverordnung 2015 – Anforde-

rungen und betriebliche Umsetzung

•  Abgrenzung der neuen Verordnung zu anderen Rechts-
vorschriften und organisatorische Herausforderungen

• Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln 

• Prüfungen nach der neuen Betriebssicherheitsverordnung

• Prüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen

Im Rahmen unseres Abendprogramms mit Buffet besteht 
 Gelegenheit für weitere Fachdiskussionen zwischen Refe-
renten und Teilnehmenden. 

Die Veranstaltung ist eine Fortbil-
dungsveranstaltung im Sinne von 
§ 5 (3) des Arbeitssicherheits-

gesetzes. Hierfür werden für den Fort- und Weiterbildungs-
nachweis des VDSI 2 Punkte gutgeschrieben.

Teilnehmergebühren
Für die Teilnahme an der Fachtagung inkl. Verpflegung und 
Abendveranstaltung erheben wir eine Tagungsgebühr von 
325,– € (Studenten 40,– €). 

Für Unternehmen, die sich im Rahmen der Fachausstellung 
präsentieren, berechnen wir eine Standgebühr von 600,– € 
(inkl. Veranstaltungsteilnahme für zwei Personen). 

Fachausstellung
Die Fachtagung bietet den Rahmen für eine begleitende Fach-
ausstellung. Herstellern und Dienstleistern wird die Gelegen-
heit zur Präsentation innovativer Produkte gegeben. 

Hotel-Abrufkontingent
In den nachfolgend benannten Hotels sind begrenzte Zimmer-
kontingente vorreserviert. Die genannten Zimmerpreise bein-
halten das Frühstück. Reservierungen nehmen Sie bitte unter 
dem Stichwort „Betriebssicherheit“ bis zum 16.03.2015 vor. 

Novalis Hotel
Bärnsdorfer Straße 185  
01127 Dresden  
Tel.: 0351 82130  
Fax: 0351 82 13 180  
E-Mail: info@novalis-hotel-dresden.de  
DZ  zur Einzelbelegung 74,– EUR

Hotel NH Dresden Neustadt
Hansastraße 43  
01097 Dresden  
Tel.: 0351 84240  
E-Mail: reservierungen@nh-hotels.com  
EZ 72,50 EUR

Hotel NH Dresden Altmarkt
An der Kreuzkirche 2  
01067 Dresden  
Tel.: 0351 501550 
E-Mail: reservierungen@nh-hotels.com  
EZ 118,70 EUR


